
  

 

Kanton Appenzell Ausserrhoden, Amt für Raum und Wald, Abteilung Wald und Naturgefahren, Juli 2023 

 

Verhalten bei Trockenheit 

Präventionsmassnahmen bei Gefahrenstufe 5 sehr grosse Gefahr 

Absolutes Feuerverbot im Freien 

Tätigkeiten Offenland /  

Siedlungsgebiet 

Wald / 

Waldabstand 50 m 

Informationen 

 

  

Raucherwaren wegwerfen 

Raucherwaren nie wegwerfen, unabhängig 

von der geltenden Gefahrenstufe 

 

  

Feuern an befestigter Feuerstelle 

Keine Feuer im Freien 

 

  

Feuern an unbefestigter Feuerstelle 

Keine Feuer im Freien 

 

  

Betrieb Elektrogrill 

Auf Brandrisiken in der Umgebung achten 

und Löschmittel bereithalten 

 

  

Betrieb Gasgrill 

Auf Brandrisiken in der Umgebung achten 

und Löschmittel bereithalten 

 

  

Betrieb Kohlegrill 

 

 

  

Abbrennen Kleinfeuerwerk 

Keinerlei Feuerwerk erlaubt 

 

  

Abfeuern Raketen / -batterien 

Keinerlei Feuerwerk erlaubt 

 

  

Steigenlassen Himmelslaternen 

 

-  

Feuern in Waldhütte mit Kamin 

 

-  

Feuern in Waldhütte mit Unterstand 

 

-  

Feuern bei Waldhütte mit unbefestigter 

Feuerstelle 

 Erlaubt 

 nicht erlaubt 

 


